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bcn, der weiteren Annäherung der 
sozialistischen Länder und Nationen 
zielstrebig zu fördern. Sie bekräfti
gen, daß die Festigung, der Aus
bau und der Schutz der sozia
listischen Errungenschaften inter
nationalistische Pflicht beider Staa
ten ist, und lassen sich von dem 
Streben leiten, gemäß den Grund
sätzen und Zielen der sozialistischen 
Außenpolitik die günstigsten inter
nationalen Bedingungen für den Auf
bau des Sozialismus und Kommunis
mus zu gewährleisten. Sie verpflich
ten sich, auch künftig, geleitet von den 
Prinzipien des sozialistischen Inter
nationalismus (—► proletarischer In
ternationalismus), die enge, unver
brüchliche Freundschaft zwischen 
beiden Völkern zu festigen sowie die 
Beziehungen der alle Gebiete des ge
sellschaftlichen Lebens umfassenden 
Zusammenarbeit und der kamerad
schaftlichen gegenseitigen Hilfe auf 
der Grundlage der Achtung der staat
lichen Souveränität und der Unab
hängigkeit, der völligen Gleichbe
rechtigung und der Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten all
seitig zu vertiefen (Art. 1). In Über
einstimmung mit den Grundsätzen 
und Zielen der -> sozialistischen öko
nomischen Integration und zur ständig 
besseren Befriedigung der materiel
len und kulturellen Bedürfnisse ihrer 
Völker werden sie die gegenseitig 
vorteilhafte bi- und multilaterale Zu
sammenarbeit, einschließlich der Zu
sammenarbeit im Rahmen des —► 
Rates für Gegenseitige Wirtschafts
hilfe, festigen und erweitern und 
durch ihre Mitarbeit bei der wei
teren Verwirklichung des Kom
plexprogramms der sozialistischen 
ökonomischen Integration und durch 
die Verwirklichung des Prinzips 
der kameradschaftlichen gegensei
tigen Hilfe allseitig zur schritt
weisen Annäherung und Anglei
chung des Niveaus der ökonomi
schen Entwicklung der Mitgliedslän
der des RGW beitragen. Die lang
fristige Koordinierung und Abstim

mung ihrer Volkswirtschaftspläne 
werden sie fortführen (Art. 2). Beide 
Seiten vereinbarten, auch künftig die 
Zusammenarbeit auf den Gebieten 
der Kultur, des Bildungswesens, des 
Gesundheitswesens, der Literatur, 
der Kunst, der Presse, des Rund
funks, des Fernsehens, des Films, des 
Tourismus, der Körperkultur und des 
Sports zu erweitern (Art. 3). Sie wer
den die Zusammenarbeit und die Be
ziehungen zwischen staatlichen Orga
nen und gesellschaftlichen Organisa
tionen sowie die Herstellung und 
Vertiefung von Kontakten zwischen 
den Werktätigen beider Länder als 
wichtiges Mittel zur Annäherung der 
beiden Völker und zum gegenseitigen 
Kenncnlernen ihres Lebens und ihrer 
Erfahrungen beim Aufbau der sozia
listischen Gesellschaft in beiden Län
dern in breitem Maße fördern 
(Art. 4). Beide Seiten werden 
auch fernerhin alle Maßnahmen 
zur weiteren Stärkung der Ein
heit und Geschlossenheit der sozia
listischen Staatengemeinschaft als 
Hauptstütze aller revolutionären und 
fortschrittlichen Kräfte ergreifen 
(Art. 5). Sie vereinbarten, auch künf
tig die Politik der —> friedlichen Ko
existenz zwischen Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung zu verfol
gen, zur Vertiefung des Entspan
nungsprozesses in den internationalen 
Beziehungen beizutragen und alles in 
ihren Kräften Stehende zu tun, um 
den Krieg für immer aus dem Leben 
der Völker zu verbannen. Sie werden 
gemeinsam jeglichen Erscheinungen 
des Revanchismus und des Militaris
mus entgegenwirken und alles da-an- 
setzen, um den Frieden und die Si
cherheit der Völker zu festigen und 
sie gegen Anschläge aggressiver 
Kräfte des Imperialismus und der 
Reaktion zu schützen, das Wettrüsten 
einzustellen, zur allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung beizutragen, 
den Kolonialismus in all seinen Er
scheinungsformen endgültig zu besei
tigen und die vom Kolonialismus be
freiten Völker bei der Festigung ihrer


